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Beschluss

ln dem einstweiligen Verfligungsverfahren

Antragsteller

gegen

Firma EON Avacon AG, Schillerstraße 3, 38350 Helmstedt,

Antragsgegnerin

hat das Amtsgericht Eraunschweig am 29.09.2005 durch die Richterin am Amtsgericht

Gille beschlossen:

Der Antrag vom 29.09.2005 auf Erlass einer einstwelllgen Verfügung wird

zurückgewlesen.

Die Kosten des Verfahrens werden den Antragstellern auferlegt.

Der Streltwert wird auf die Stufe bls 300,'€ festgesetst
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Grtlnde:

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verftigung ist nicht gerechtfertigt.

Es fehlt am er.forderlichen Rechtsschutzbedürfnis Denn es besteht kein berechtigtes

lnteresse der Antragsteller, zur Ereichung des begehrten Rechtsschu?es das Gericht in

Anspruch zu nehrnen, da sie ihr unmittelbares Ziel einfacher und schneller eneichen

können. Anders als in Fällen wirtschaftlicher Not, zahlen die Antragsteller den

ausstehenden Betrag in Höhe von 87,47 € nicht deshalb nicht, weil sie dazu finanziell nicht

in der Lage sind, sondem weil sie die Gaspreiserhöhung seit Oktober 2004 nicht

akzeptieren.

Die Antragsteller können die drohende Unterbrechung der Gasversorgung daher selbst

problemlos durch Zahlung des angeblich rilckstilndigen Betrages unter dern Vorbehalt der

Rückforderung abwenden. Danach könnte dann, wie die Antragsteller selbst für

erforderlich halten, in einem Hauptsacheverfahren gerichtlich geklärt werden, ob die

Preiserhöhung wirksam war oder nicht.

Da die Preiserhöhung bereits aus Oktober 20M stiamrnt, hätte ein solches Verfahren

überdies schon längst von den Antragstellem beüieben werden können, so dass auch ein

Bedürfnis für eine Entscheidung im vodiegenden Eilverfahren ausscheidet.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 91 ZPO, die Streitwertfestsetzung beruht auf § 3

zPo.

Gille
Richterin am Amtsgericht

, den 29.09.05
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